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Ein osmanischer Ketzer-Prozeß im 18. Jahrhundert*)
Von VANÈO BOŠKOV (Sarajevo)

Das Sigill Nr. 51 in der Sammlung der Protokollbücher des Kadiamtes Monastir

(Bitola) im Archiv Makedoniens zu Skopje enthält drei Schriftstücke, die sich auf

einen Prozeß beziehen, der am 14. Ramadan des Jahres 1160 (19. September 1747)
einem Ketzer namens Derviš Emînî in Monastir gemacht worden ist. Eine der Ur¬

kunden stammt aus der Kanzlei des Vali von Rumelien. Es ist die Abschrift eines

Befehls (Folio 66b), den der Vali von Rumelien, Yahyä Paša 1 ), dem Richter und den

Verwaltungs- und Militärbeamten ('ayân-i viläyet ve iš erleri) von Monastir erteilt

hatte. Die Anordnung trägt als Datum den 8. Rebi' ül-Aljir 1160 (19. April 1747); sie

verlangt die Verhaftung des Derviš Emini bei seiner Ankunft in Monastir. Es wird

außerdem befohlen, daß der Fall dieses Derviš Emini, über den verschiedene Ge¬

rüchte im Umlauf seien, untersucht werde. Eine genauere Erläuterung dieses Falles

befindet sich in einer Ergänzung unmittelbar unter dem Text des Befehls. Diese

entstand 12 Tage später, am 20. Rebi' ül-Ahir 1160 (1. Mai 1747). In dieser kurzen

Anmerkung von nicht ganz drei Zeilen wird die Hinrichtung des Ketzers (zindiq)
„gemäss dem erteilten Fetva und dem richterlichen Urteil“ befohlen. Warum dieser

Zusatz erst 12 Tage später dem Text des Befehls angefügt wurde, läßt sich vermu¬

ten. Wir nehmen an, daß man diese Ergänzung als eine Art Anleitung zum Vorgehen
gegen Ketzer verstehen muß, denn der Text des Befehls ist allzu allgemein gehalten
und weist nicht auf die Möglichkeit eines Todesurteils hin. Die Worte „gemäß dem

erteilten Fetva und dem richterlichen Urteil“ lassen es möglich erscheinen, daß der

Mufti von Sofia den Fall schon im voraus entschied. Sie könnten aber auch auf Fet-

vas des 5ey& ül-Isläm Ebu
’

s-Su 'ud, die sich auf Ketzer beziehen, hinweisen2 ). Uns

erscheint am wahrscheinlichsten, daß diese Ergänzung — eine Art Anleitung für das

richterliche Vorgehen gegen Ketzer — deshalb angefügt wurde, weil man befürch¬

tete, ein Richter in der Provinz, in diesem Falle der Kadi von Monastir, kenne mög¬
licherweise die Rechtsvorschriften nicht in genügendem Maße.

Die beiden anderen Urkunden entstanden in der Kanzlei des Richters von Mona¬

stir. Beide tragen als Datum den 14. Ramadan 1160 (19. September 1747). Die eine

hat den Umfang von einer Seite (Folio 6b) und enthält das Protokoll des Prozesses

gegen Derviš Emini. Der Prozeß wurde als freiwillig bezeichnet (da 'va-i hasbiye),
d. h. es fehlte ein Ankläger. Das bedeutet, daß der Prozeß aus allgemeinem öffent¬
lichen Interesse und unter Teilnahme aller Bevölkerungsschichten stattfand. Nach¬
dem die Verordnung in Gegenwart von Vertretern aller Schichten der Stadtbevöl¬

kerung verlesen worden war, traten zwei Personen auf: el-Hägg Ahmed, Sohn des

'Omer, und Derviš Ibrâhîm, Sohn des el-Hägg Ahmed. Es handelte sich wahrschein¬
lich um Vater und Sohn; sie gaben die Gedanken wieder, die der Angeklagte unter

den Leuten verbreitet hatte. Es waren folgende: Der Koran sei ein osmanisches
Defter ('osmänli defteri) 3 ) ohne jede Grundlage; es gäbe weder Paradies noch Hölle

*) Diesen Artikel verfaßte ich während eines Aufenthaltes als Stipendiat der
Alexander von Humboldt-Stiftung in München.

*) Yahyä Pasa wurde Statthalter vom Rumelien bei einer allgemeinen großen
Umbesetzung der Statthalter fast des ganzen Osmanischen Reiches im August des
Jahres 1746. Vorher war er Statthalter von Belgrad gewesen.

2 ) M. E. Düzdag, ßeyhülislam Ebussuud Efendi Fetvalan I^igmda 16 Asir Türk

Hayati [Die Fetwas des Scheichülislam Ebu Suud im Lichte des türkischen Lebens
im 16. Jahrhundert], Istanbul 1972, S. 109—117.

3 ) Defter wird hier in der Bedeutung einer wertlosen, unbedeutenden Schrift in
Heft- oder Buchform gebraucht.
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und Sirät4 ); Fasten und Gebete hätten keinen Sinn; das Trinken von Wein und

Schnaps sei erlaubt; auch hätte der Angeklagte mit dem Namen Gottes auf den Lip¬
pen in ihrem Beisein Wein und Schnaps getrunken. Nachdem ihre Aussage angehört
worden war, trat eine größere Anzahl Zeugen aus Monastir und den angrenzenden
Gerichtsbezirken auf und sagte aus, daß die ketzerische Einstellung des Derviš Emini

allen Leuten bekannt sei, daß er mit seinen Ideen schon viele verführt und auch

Unruhe gestiftet habe. Anschließend verlangte man ein Rechtsgutachten (Fetva) des

Mufti, wie üblich in Form von Frage und Antwort formuliert. Die Antwort, die zum

größten Teil in arabischer Sprache abgefaßt ist, verurteilt den Angeklagten zum

Tod.

Das letzte Schriftstück, das sich auf derselben Seite wie der Befehl, und zwar

unter diesem (Folio 66 b) befindet5 ), enthält die Mitteilung des Richters von Monastir

an den Vali von Rumelien, daß man gemäß seiner Anordnung verfahren sei, den

Prozeß abgehalten und den Ketzer Derviš Emini zum Tode verurteilt habe.

Uber die Person des Derviš Emini, dessen religiöse Überzeugung küfr ve ilhäd

genannt wird und der in dem Zusatz zum Befehl als Ketzer bezeichnet wird, können

wir nichts Genaueres sagen. Im Sigill Nr. 51 selbst finden sich keinerlei weitere Ur¬

kunden, die zu ihm irgendeine Beziehung hätten. Da er in Monastir verurteilt wurde

und die namentlich genannten Zeugen sämtlich Bürger von Monastir waren, kann

man vermuten, daß er aus Monastir stammte. Die Anwesenheit von Zeugen aus

benachbarten Gerichtsbezirken weist auf die Verbreitung seiner Ideen in einem

weiteren Umkreis hin. Die Tatsache, daß er sich zu der Zeit, als der Befehl ausge¬

geben wurde, nicht in Monastir, sondern sogar außerhalb der Gerichtsbarkeit des

Vali von Rumelien befand, könnte auf eine mögliche propagandistische Tätigkeit des

Derviš Emini hinweisen.
Die Auswirkungen seiner Lehre werden auch in den Zeugenaussagen deutlich,

die besagten, er habe mit seinen Ideen viele Leute verführt und Aufruhr unter der

Bevölkerung gestiftet. Der Inhalt seiner ketzerischen Überzeugung, die sich in der

Ablehnung des Koran, des Paradieses, der Hölle und der Sirät bzw. der Auferste¬

hung, der individuellen Religionspflichten sowie des Alkoholverbotes ausdrückt, ist

auch aus der früheren islamischen Häresie bekannt 6 ). Mit den gleichen Elementen

wird die Ketzerei auch in den Fetvas des Ebu
’

s-Su 'üd charakterisiert, wo ihr ein

ganzes Kapitel gewidmet wird 7 ). In unserem Fall kommt indes ein neues Moment

hinzu; das ist die verächtliche Bezeichnung des Korans als osmanisches Defter. Die-

4 ) Die den Höllenschlund überspannende und nur ein Haar breite Brücke, die

zum Paradiese führt.
5 ) Obwohl sich diese Urkunden auf denselben Gegenstand beziehen, befinden sie

sich nicht alle an derselben Stelle. Das hat seinen Grund in der Art und Weise, wie

man die Schriftstücke in einem Sigill anzuordnen pflegte: in allen Sigillen des Kadi

von Monastir, die im Archiv Makedoniens zu Skopje auf bewahrt werden, befinden

sich in der ersten Hälfte des Sigill in chronologischer Reihenfolge die Urkunden, die

in der Kanzlei des Kadi entstanden waren, während die zweite Hälfte aus Schrift¬

stücken besteht, die der Richter von höheren Verwaltungsorganen erhalten hatte.
6 ) Ebu Muhammed Osman b. Abdullah el-Iraki el-Hanefi, El-Firak’l-Mufterika

Beyne Ehli’z-Zeyg ve’z-Zandaka [Die Unterabteilungen bei den Abweichern und

Ketzern]. Ne§re hazirlayan (herausgegeben) von Dr. Ya§ar Kutluay. Ankara 1961.

Ankara Üniversitesi Ilhähiyat Fakültesi Yaymlari XXXIII, S. 86—97. Türkische

Übersetzung von Dr. Y. Kutluay: Ebu Muhammed Osman b. Abdullah el-Iraki

el-Hanefi, Sapiklarla Dinsizlerin Qe§itle Mezhepleri. Ankara 1962. Ilähiyat Fakültesi

Yaymlari XXXV.
7 ) M. E. Düzdag, op. cit.
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ser Umstand könnte vielleicht einem auf schiitischen Einfluß beruhenden Haß auf

die Türken und besonders die herrschende Dynastie der Osmanen entstammen 8).
Der osmanische Chronist ‘Izzi (gest. 1755) 9 ) verzeichnet im Jahr 1746, d. h. ein

Jahr vor diesem Ereignis in Monastir, die Hinrichtung eines ungläubigen Bosniers

namens Ibrahim, der die Leute „zum Christentum bekehren wollte“ 10 ). Es scheint

uns, daß von einem Zusammenhang zwischen diesen beiden Fällen keine Rede sein

kann. Beide wurden durch Einsatz des Gerichts- und Staatsapparates entschieden
und zeugen vom unerbittlichen Kampf, den der sunnitische Islam des Osmanischen

Reiches auch in der Mitte des 18. Jahrhunderts noch gegen alle Formen von Ketzerei

und Unglauben führte.

I

< 2 | jj-Lt· j aL·^» Jjj jLci i

O-Cjo-Üjl (JUj J» 3 I o.cJL>- j»U <*5
”* 

j J·iJ

(_$j 5 || JU <üjI öl j j\x^a\ j j ^ || Jl— >1 e

11
(^A>- »XsJ» Jjl 6 1 j“J Ij jlj5o^ 1

j
12 jL- S-iljJ 8 || Jf" aJLj i 

'szy‘ ‘t’J·^ 7 || O-UjJ-j jj C—

jA ^3 4·**^ 3—'^·^ i—

i—»a'ij Xc-jS. cflLrfL j JL 2 || c5 "ü^· csW""^ ‘is^r!zy J* <Cäj J 1

\ t, Y · ^ j y · (j oxJ>j\ <jjj 3 || (j^J I cuilo-

II

2 || <*— J JJ f JJ *lb <CJu-LL$I ^ jV ^-1* 0<Ux«**>- i
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I ijJ* J lT^ O 0U*!j·' j»ß *^"1 jr^-l ii_ 10 I t-riJJ ·5 )

8 ) Franz Babing er, Schejch Bedr ed-Din, Der Sohn des Richters von Simaw.

In: Der Islam 11 (1921), S. 96.
9 ) F. Babinger, Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke. Leip¬

zig 1927, S. 287.
10 ) Tarift-i 'Izzi, Qostantiniyye 1199, Bl. 58a. Siehe auch Hammer, Geschichte

des Osmanischen Reiches. Pest 1832, 8. Band, S. 76.

n ) Im Text: 
0^~ 15 ) Im Text: »Ja»

12 ) Im Text : j-U- 16 ) Im Text :

13 ) Im Text : Je» 17 ) Im Text : o-U-Jul*
14 ) Im Text: \j\L·-
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Urkunde 1

Dem durch Gesetz(eskunde) ausgezeichneten Herrn Richter von Monastir — es

mehre sich seine Vortrefflichkeit — und den Honoratioren der Provinz (a'yän-i
viläyet) und Verwaltungsbeamten (is erleri) — es mehre sich ihre Macht — sei fol¬

gendes mitgeteilt :

Dieser Befehl wurde geschrieben und erlassen, damit er nach Monastir gesandt
werde, da dort die Wahrheit über einiges Gerede betreffend eine Person namens

Dervis Emini festgestellt werden muß. Wenn dieser Befehl — so Gott der Erhabene

will — anlangt, sollt Ihr den erwähnten Dervis Emini verhaften und in Gewahrsam

nehmen, sobald er aus den uns nicht unterstellten Gebieten zurückkehrt und wieder

in Monastir eintrifft. Ihr sollt Euch sehr davor hüten, ihn fliehen und entkommen

zu lassen. Ihr sollt diesem Befehl entsprechend verfahren und Euch sehr hüten und
in acht nehmen, dagegen zu handeln; so wurde befohlen. Am 8. R(ebi' ül-air) des

Jahres 160 32).
Es erging folgender Befehl: Da gemäß dem erteilten Fetva und richterlichen

Urteil im Interesse der Erhaltung des muslimischen Glaubens ein vom rechten Wege
abgewichener und (Rechtgläubige) vom rechten Wege abbringender Ketzer mit Strafe
zu belegen ist, muß seine von Schlechtigkeit erfüllte Existenz vom Angesicht der
Erde getilgt werden. Am 20. R(ebi' ül-aljir) des Jahres 16033).

28 ) Im Text:

29 ) Im Text:

30 ) Im Text: \s^-S
31 ) Im Text: «uj

j
J<ü!jL^

32 ) 19. April 1747.

33 ) 1. Mai 1747.
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Urkunde 2

Als der an diesen Armen und die Vornehmen und Beamten ('ayän-i viläyet ve

iš erleri) gerichtete Befehl seiner vortrefflichen Exzellenz, des derzeitigen Väli von

Rumelien, des asafgleichen Wesirs, des glücklichen und gnädigen Yahyä Paša —

Gott möge ihm seine guten Vorhaben erleichtern — welcher, um die Wahrheit fest¬

zustellen, die Verhaftung der unter dem Namen Derviš Emini bekannten Person in

der Stadt Monastir befiehlt, und die zusammen mit dem Befehl geschickte erwähnte

Person am Gericht der erwähnten Stadt eintraf, wurde der Befehl in Anwesenheit

der sich in der erwähnten Stadt befindenden Gelehrten ('Ulemä), Frommen (Sulehä),
Vornehmen ('Ayän), Prophetenabkömmlingen (Esräf), Armen (Fuqarä), Schwachen

(Zu'afä) und der übrigen Muslime geöffnet und vorgelesen, damit er der Anordnung
gemäß angehört und ausgeführt werde. Nachdem sein gehorsamheischender Inhalt

allen kundgetan worden war, erklärten unter Berücksichtigung der Tatsache, daß

bei einem freiwilligen Prozeß kein Kläger notwendig ist, auf Gottes Lohn hoffend

el-Hägg Ahmed Efendi, Sohn des 'ömer, und Derviš Ibrahim, Sohn des el-Hägg
Ahmed, beide wohnhaft in der erwähnten Stadt und kundig der Verhältnisse des

erwähnten Derviš und über seine Geheimnisse wohl unterrichtet, vor dem Scheriats-

gericht der erwähnten Stadt in Anwesenheit des erwähnten Derviš Emini: „Der
erwähnte Emini sagte früher, daß der ehrwürdige Koran ein osmanisches Defter sei,
das jeder Grundlage entbehre, daß es weder Paradies noch Hölle noch Sirät gäbe
und daß Wein und Schnaps erlaubt seien, welche er auch in unserer Gegenwart mit

dem Namen Gottes auf den Lippen trank. Weiterhin behauptete er, daß das Fasten

(im Ramadan) und das Gemeinschaftsgebet jeder Grundlage entbehre, womit er in

unserer Anwesenheit die individuellen Religionspflichten leugnete und auf diese Weise

seinen Unglauben und sein Ketzertum bestätigte. In dieser Angelegenheit sind wir

dergestalt Zeugen und hiemit bezeugen wir es.“ Nachdem jeder von ihnen freiwillig
gemäß dem Gesetz ausgesagt hatte, und nachdem die Aussagen berichtigt und ihre

Glaubwürdigkeit festgestellt und von seiten des Gerichtes angenommen worden

war, sagten vor dem erwähnten Gericht noch der Lehrer im Koranlesen Müsä

Efendi, der Prediger Mehmed Efendi, P-r-k-li-zäde Ahmed Efendi, 'Abd ur-Rahim

Efendi, es-Seyyid Süleymän Efendi, Nazif Efendi, Säzänzäde Hüseyn Efendi, Rüstern

Beg-zäde Hasan Aga, der Großlehenbesitzer Rüstern Aga (Rüstern za'im aga), el-

Hägg 'Ali Aga, Derviš Qädi zäde Ahmed Aga, es-Seyyid 'Ali Aga, Präfekt (kethüdä)
Rüstern, Munlä Yüsuf, 'Abdi Efendi, Einwohner der erwähnten Stadt, und eine

ganze Anzahl und große Menge der übrigen Einwohner und auch der benachbarten

Gerichtsbezirke aus, daß der Unglaube und die Ketzerei des Derviš Emini den Leu¬

ten allgemein bekannt seien, er viele Ungebildete und auch Unwissende, die eines
Urteils nicht fähig sind, verführe, und sie dem rechten Glauben des Islams abspen¬
stig mache, und daß er Ursache und Anlaß für Verwirrung und Aufruhr unter den
Menschen sei. Nachdem jeder von ihnen im Gerichtssaal als Zeuge in Gegenwart des

Angeklagten seine Aussage gemacht hatte, wurde auf Grund dieser Aussage das

Fetva des Mufti eingeholt: „Wenn durch Zeugen vor Gericht festgestellt wird, daß
der Muslim Zeyd mit dem Namen Gottes auf den Lippen Wein und Schnaps trinkt

und sagt, daß der Koran ein Defter sei, das jeder Grundlage entbehre, und daß es

weder Sirät noch Paradies noch Hölle gäbe, und wenn bekannt ist, daß er vom rech¬

ten Glauben abgekommen ist und andere Rechtgläubigen abwendig macht, ist dann

der Zuständige zum Vorgehen gegen Zeyd verpflichtet?“ Und in der rechtgemäßen
und richtigen Antwort hieß es: „Er ist dazu verpflichtet, denn: Das Geschenk ist von

Gott und der Verneiner der Auferstehung muß getötet werden und seine Tötung
wird in dieser und in der anderen Welt belohnt werden.“ Was geschehen ist, wurde

auf Wunsch aufgezeichnet und registriert am vierzehnten Tag des gesegneten Mo¬

nats Ramadan im Jahre 1160 34 ). Vorgangszeugen: Der Schreiber Hüseyn, der Be-

34 ) 19. September 1747.

301



Mitteilungen

fehlshaber (serdär) 'Isä Aga, der Schreiber Muräd, 'Abdi Säh Efendi, der ehemalige
Mufti Seyj) 'Abd ur-Rahman und andere Anwesende.

Urkunde 3

Der Bericht des ärmlichen Bittstellers an den, dessen Taten durch Gerechtigkeit
ausgezeichnet sind, ist wie folgt:

Als der Befehl eintraf, die Derviš Emini genannte Person, die der Ketzerei und

des Unglaubens bezichtigt wird, zu verhaften und die Wahrheit festzustellen, und

als auch die erwähnte Person selbst in der Stadt Monastir eintraf, wurden gemäß
dem Befehl die Vornehmen (a'yän) und Beamten vor das Scheriatgericht gerufen
und in Anwesenheit aller wurde der Befehl geöffnet und verlesen. Alle handelten

so, daß sie sich dem Befehl willig unterwarfen.

Die (folgenden) Personen mit Namen el-Hägg Ahmed Efendi, Sohn des 'ömer, und

Derviš Ibrahim, Sohn des el-Hägg Ahmed, Bewohner der erwähnten Stadt, legten
beide freiwillig in Anwesenheit der im Gerichtssaal weilenden Gelehrten ('Ulemä),
Frommen (Sulehä), Vornehmen ('Ayän), Prophetenabkömmlingen (Esräf), Armen

(Fuqarä), and anderer Muslime aus diesem Bezirk, gesetzmäßiges Zeugnis ab: „Der
erwähnte vor Gericht anwesende Derviš Emini hat früher gesagt, daß der ehr¬

würdige Koran ein osmanisches Defter sei, das jeder Grundlage entbehre, daß es

weder Paradies noch Hölle noch Sirät gäbe, und daß Wein und Schnaps erlaubt seien,
welche er auch in unserer Gegenwart mit dem Namen Gottes auf den Lippen ge¬

trunken hat. Weiterhin behauptete er, daß das Fasten im Ramadan und das Gemein¬

schaftsgebet jeder Grundlage entbehre, womit er die individuelle Religionspflicht

leugnete. Auf diese Weise bestätigte er in unserer Anwesenheit seinen Unglauben
und sein Ketzertum.“ Als nach Berücksichtigung der Bedingungen für die Annahme

einer Zeugenaussage deren Zeugnis angenommen worden war, erklärten vor dem

erwähnten Gericht auch der Lehrer im Koranlesen Müsä Efendi, der Prediger Meh-

med Efendi, P-r-k-li zäde Ahmed Efendi, 'Abd ür-Rahim Efendi, es-Seyyid Süley-
män Efendi, Nazif Efendi, Säzänzäde Hüseyn Efendi, Rüstern Begzade Hasan aga,

Satir 'Ali aga, der Großlehenbesitzer Rüstern, Derviš Qädi zäde Ahmed Aga, es-

Seyyid 'Ali Aga, der Präfekt Rüstern, Manlä Yüsuf, 'Abdi Efendi, Bewohner der

erwähnten Stadt, und eine ganze Anzahl und große Menge der übrigen Einwohner

und auch der benachbarten Gerichtsbezirke, daß der Unglaube und die Ketzerei des

Derviš Emini den Menschen allgemein bekannt seien, daß er viele Ungebildete und

auch Unwissende, die eines Urteils nicht fähig sind, verführe und sie dem rechten

Glauben des Islams abspenstig mache und er Ursache und Anlaß für Verwirrung
und Aufruhr unter den Menschen sei, machte jeder von ihnen als Zeuge in Gegen¬
wart des Angeklagten seine Mitteilung. Als auf Grund ihrer Aussagen ein Fetva

eingeholt wurde, lautete seine rechtmäßige und richtige Antwort: „Seine Todesstrafe

ist unerläßlich.“ Die Wiederbelebung der wahren Religion ist dem hohen und wür¬

devollen Wesiramt übertragen und wurde von dieser Angelegenheit gemäß dem

Wort — es bleibt uns nichts außer der Pflicht mitzuteilen — seine asafgleiche Ex¬

zellenz in Kenntnis gesetzt. Am 14. des gesegneten Monats Ramadan des Jahres

116035 ).

35 ) 19. September 1747.
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